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N E U :  B U N D E S E I N H E I T L I C H E R  M E D I K A T I O N S P L A N

Neu: bundeseinheitlicher Medikationsplan
Schon bei drei regelmäßig eingenommen 
Medikamenten können nicht vorherseh-
bare Wechselwirkungen auftreten. Daher 
hat jeder gesetzlich Krankenversicherte, der 
drei oder mehr Arzneimittel nehmen muss, 
seit Oktober 2016 Anspruch auf einen Medi-
kationsplan. Arzt oder Apotheker dokumen-
tieren darin übersichtlich und verständlich 
alle Arzneimittel - mit Wirkstoffen und Do-
sierungs- und Einnahmehinweisen. 

Die Gefahr von Neben- und Wechselwir-
kungen durch Medikamente soll damit so 
klein wie möglich gehalten werden. Oft 
schlucken Patienten Arzneien, die sie von 
verschiedenen Ärzten verordnet bekom-
men haben, ohne dass ein Mediziner den 

Überblick behält - weder über die Mittel 
selbst, noch über mögliche Neben- und 
Wechselwirkungen. Nicht berücksichti-
gt werden zudem Medikamente oder 
Nahrungsergänzungsmittel, die die Pati-
enten ohne ärztliche Verschreibung kon-
sumieren. So kommt es immer wieder zu 
vermeidbaren Medikationsfehlern und 
schlimmstenfalls lebensbedrohlichen Si-
tuationen für die Patienten. Den Medika-
tionsplan soll in der Regel der Hausarzt 
erstellen und aktualisieren. Bei Patienten, 
die keinen Hausarzt haben, muss dies der 
Facharzt übernehmen. 

Zunächst auf Papier erstellt, soll der Plan 
von 2018 an auf der elektronischen Ge-

sundheitskarte abrufbar sein. Für die Ak-
tualität ist der Patient jedoch selbst verant-
wortlich, er sollte ihn bei jedem Arzt- oder 
Apothekenbesuch mit sich führen und alle 
Medikationen eintragen lassen. Auch nicht 
verschreibungspflichtige, regelmäßig ein-
genommene oder verabreichte Medika-
mente gehören dort aufgelistet. 

Ob der Medikationsplan, für deren Um-
setzung die Ärzte im nächsten Jahr gut 
160 Millionen Euro Honorar von der Ge-
setzlichen Krankenversicherung erhal-
ten, die erwünschte Wirkung zeigt, bleibt 
vorerst offen. Offen bleibt auch die Frage 
nach dem Haftungsrisiko, falls doch etwas 
schief geht.
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